
Anlage 0 
 
 
Begründung der Dringlichkeit: 
 
 
Um den dringenden Bedarf an zusätzlichen Sportübungseinheiten und 
Unterrichtsräumen zu decken und den lehrplanmäßigen Unterricht sicher zu stellen, 
bedarf es einer umgehenden Aufnahme der Planung. 
 
Aus diesem Grund ist eine Beschlussfassung durch den Rat am 18.05.2017 dringend 
erforderlich. 
 
Die Bezirksvertretung 9 wird im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung vorab 
beteiligt. 
 


